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den religiösen Erzählungen keinen Unterschied machen, denn da
wie dort geschieht Unmögliches und kommen Gestalten vor, die in
Wirklichkeit nicht existieren: Feen, Wichtelmännchen, Hexen,
Engel, Teufel usw. Aber in der Art, wie den Kindern Märchen und
religiöse Geschichten dargeboten werden, besteht ein großer
Unterschied. Bei jenen sagt man ihnen, daß es Märchen seien; man will
aus wohlverstandenen Gründen nicht, daß sie daran glauben; man
möchte sie vor Hexen- und Gespensterfurcht bewahren. Biblische
Geschichten dagegen erzählt man als bedeutungsvolle Wahrheiten.
Wie schön, wenn das Kind an das Christkind glaubt, das alle Jahre
wieder kommt, um die braven Kinder zu belohnen. Wie traurig,
daß es in einem Stall zur Welt kam, das ärmste der armen Kinder

auf der Welt, weder Wiege noch Stubenwagen hatte, sondern
in einer Krippe liegen mußte, usw. Das geht dem weichen
kindlichen Gemüt ein, es möchte wissen, wie es dem Jesuskindlein dann
noch gegangen ist. Und dieses schöne menschliche Mitempfinden,
das das Kind auch jedem andern in erbarmungswürdigen Umständen

geborenen Kinde entgegenbrächte, nennt man, weil es sich um
eine religiöse Legende handelt, — religiöses Bedürfnis.

Ich weiß nicht, wie es damit bei dem «Vollatheisten» bestellt war.
Da aber die Mutter der beiden Kinder Katholikin ist, wenn
vermutlich auch keine praktizierende, muß man doch mit der Möglichkeit

rechnen, sie habe den Kindern die Geschichten erzählt, die ihr
von der Kindheit her am nächsten lagen und auf diese Weise —
vielleicht unwillentlich — den Keim zum «rehgiösen Bedürfnis»
in die Kinder gelegt. Wenn dies nicht zutrifft, so kann der Keim
von anderswo her den Kindern zugetragen worden sein. Es gibt ja
Tanten, Basen, Großmütter, Kindergärten, die in dieser Hinsicht
oft sehr eifrig sind. '

Nachtrag 2

Kinder-«segen». Die «NZZ» hat jüngst das Bild eines Bergbauernhauses

gebracht mit der Erklärung: «In diesem Hause, bestehend
aus Küche und zwei Zimmern, wohnt eine Familie von 14 Köpfen.»
In demselben wallisischen Dorfe gibt es eine Familie mit 16, eine
mit 14 Kindern, drei Famüien mit 12, vier mit 11, vier mit 10 und
neun Familien mit 9 Kindern. Die Väter dieser Scharen erscheinen
dem Herrn Pfarrer wahrscheinlich als gottbegnadete Erzieher, weil



180 Freidenker Nr. 6

sie gläubig sind, und stehen in seinen Augen moralisch hoch über
dem «Atheisten», der, vielleicht aus Verantwortlichkeitsbewußtsein,
nur so viele Kinder auf die Welt gestellt hat, als er aller Voraussicht

nach richtig ernähren, unterbringen, kleiden, erziehen und
bilden kann.

Um die Kirchliche Trauung

(WFZ) Bekanntlich bedeutet die obligatorische Zivilehe einen
bedeutsamen Sieg des modernen Staates über die Anmaßung der
Kirchen, indem er die Beurkundung der Eheschließung vor einem
weltlichen Organe (Zivilstandsamt, Standesamt) als unbedingte Voraussetzung

der kirchlichen Einsegnung einer neuen Ehe bestimmte, und
also die obligatorische Zivilehe einführte : allein der Staat kann eine
Ehe rechtsgültig erklären.

Es hatte viel Kampf gebraucht, bis sich dieser Grundsatz hatte
durchsetzen können gegen die Ansprüche der römischen Kirche, die
hier, wie so oft, ihr Herrschaftsgelüste mit dem Hinweis auf das
«Sakrament» der Ehe verteidigte. Und Rom läßt nicht ab mit
Versuchen, den verlorenen Boden zurückzuerobern.

In dem heute klerikal beherrschten Westdeutschland stand sie bis
vor wenigen Wochen vor einem entscheidenden Sieg. Zwar, als vor gut
drei Jahren dort zum ersten Male der Gedanke auftauchte, das

Obligatorium der Zivilehe fallen zu lassen, hatte ein Proteststurm die
deutsche Oeffentlichkeit erregt. Doch wurde in der Folge sozusagen
ausschließlich hinter verschlossenen Türen weiter verhandelt. Man
erfuhr nur ganz nebenbei, daß überhaupt die Absicht bestehe, den
vieldiskutierten Paragraphen zu streichen. Diese Absicht wurde zur
Kenntnis genommen und nichts regte sich mehr dagegen. Den
einzigen Protest von führender Stelle hörte man vom hessischen

Kirchenpräsidenten Niemöller. Diese Interesselosigkeit der Oeffentlichkeit

war kein gutes Zeichen. In den Ausschüssen und in den ersten
Lesungen des Personenstandsgesetzes war denn auch schon jene
Streichung durchgesetzt worden.

Erst in letzter Stunde sprangen doch noch einmal einige
Bundestagsabgeordnete, insbesondere der frühere hessische Kultusminister
Metzger, in die Bresche. Und so hat dann schließlich noch der kleri-
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